
Bedingungen zur Annahme von sortenreinen Betonwaren & Betonbruch
bei der GODELMANN GmbH & Co. KG am Standort Fensterbach
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Amtsgericht Amberg, HRA 544
persönlich haftender Gesellschafter:  
Godelmann Verwaltungs GmbH
Amtsgericht Amberg, HRB 5154
Geschäftsführer: Bernhard Godelmann, 
Bernhard Godelmann sen.

92269	 Fensterbach · Industriestraße 1
10787	 Berlin · Budapester Straße 44
73230	 Kirchheim/Teck · Maria-Merian-Straße 19
83558	 Maitenbeth · Pointner 2
95180	 Berg · Rothleitener Weg 70
97539	 Wonfurt · Altachweg 10
info@godelmann.de · www.godelmann.de

Weitere Unternehmen der GODELMANN Gruppe: 
Beton-Poetsch GmbH & Co. KG
52525 Heinsberg · Stapper Straße 81
GODELMANN CZ, s.r.o.
CZ-250 82 Úvaly · Dobročovická 2042
Gravelli, Ltd.
CZ-468 22 Železný Brod · Líšný 6

Die folgenden Bedingungen sind Inhalt aller Verträge über die Annahme von Betonwaren und Betonbrüche an unserem Werksgelän-
de in Fensterbach. Dies gilt auch dann, wenn wir uns bei späteren Verträgen nicht ausdrücklich auf sie berufen. Allgemeine Ge-
schäftsbedingungen des Anlieferers gelten uns gegenüber nicht, auch wenn wir ihnen im Einzelfall nicht ausdrücklich widersprechen.

Anlieferzeiten am Werksgelände

Montag – Donnerstag:	 07:00 – 15:30 Uhr
Freitag:	 07:00 – 14:30 Uhr

Korrekter Ablauf für eine Anlieferung

Das Formular „Herkunftsnachweis“ wird vollständig ausgefüllt an recycling@godelmann.de gesendet. Hierauf wird entweder eine 
Auftragsnummer zugewiesen und die Freigabe zur Anlieferung erteilt oder die Anlieferung wird verweigert. Mit erhalt der Freigabe zur 
Anlieferung muss die Verantwortliche Erklärung (VE) auf dem „Annahmeformular“ mit der entsprechenden Auftragsnummer ausge-
füllt werden.  Dieses Formular ist bei jeder Anlieferung neu auszufüllen und mitzubringen. Ohne ein ausgefülltes Annahmeformular 
wird die Annahme verweigert.

Die Anlieferung wird durch Kameraerfassung festgehalten. Jedes Anlieferfahrzeug wird bei Ankunft und Abfahrt gewogen, um die an-
gelieferte Tonnage zu erfassen. Sollte eine Verwiegung aus technischen Gründen ausnahmsweise/vorübergehend nicht möglich sein, 
erfolgt die Erfassung über eine Angabe in cbm.

Wir nehmen an unserem Werksgelände ausschließlich selbst hergestellte Waren an, sowie sortenreine Betonwaren und Beton-
brüche deren Kantenlänge bzw. Durchmesser nicht größer als 45 cm betragen. Befinden sich in einer Anlieferung Verunreini-
gungen, wird die Annahme verweigert.

Zu Verunreinigungen zählen unteranderem:

Eisen/Stahl Sand Ziegelsteine Holz/Sägespäne Mauerwerk

Dachziegel Fliesen Kacheln Kunststoffe Tapetenreste

Gipsplatten Rigipsplatten Teeranhaftungen Erdaushub Wurzeln

Kabel Papier Styropor Ytongsteine Liaporsteine

Sauerkrautplatten Dachpappe Strohmatten Dämmstoffe Rabitzdrahtwände

Isolierspäne Mineralwolle Glaswolle Steinwolle bewehrter Betonbruch

Waschbecken Toilettenschüsseln Flüssige Stoffe (z.B. Öl) Mörtel & Putzreste Eternitplatten

Bimssteine Stahlbeton Teer
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Eine Annahme erfolgt nur, wenn uns das sorgfältig und vollständig ausgefüllte Formular „Herkunftsnachweis“ mit Freigabe zur Anlie-
ferung schriftlich vorliegt und eine vollständig ausgefüllte Verantwortliche Erklärung (VE) auf dem Annahmeformular vorgelegt wird. 
Alle Formulare sind auf unserer Webseite verfügbar. Das Annahmeformular muss für jede Anlieferung neu ausgefüllt und vorgelegt 
werden.

Die Annahme wird auf jeden Fall sofort verweigert, wenn bei Anlieferung festgestellt wird, dass das Anliefermaterial nicht den An-
gaben in der Verantwortlichen Erklärung (VE) entspricht. Der Anlieferer haftet für etwa entstandene Schäden/Folgeschäden und hat 
umgehend für die Abholung und Entsorgung auf eigene Kosten zu sorgen.

Alle Materialien unterliegen bei der Anlieferung einer Sichtkontrolle hinsichtlich etwaiger Verunreinigungen. Sollten sich bei der Ein-
gangsprüfung Verdachtsmomente ergeben, dass das Material nicht den gegebenen Angaben entspricht wird die Annahme sofort ver-
weigert. Sollten bei einer späteren Prüfung Verdachtsmomente auf eine Verunreinigung des angelieferten Materials ergeben, werden 
wir eine Untersuchung des Materials veranlassen. § 377 HGB wird insoweit ausgeschlossen. Die hierdurch entstehenden Kosten trägt 
der Anlieferer. Werden im Rahmen der Untersuchung Belastungen des Materials festgestellt, die weitergehende Entsorgungsmaß-
nahmen notwendig machen, gehen alle hierdurch entstehenden Kosten für Transport, Lagerung, Weiterbehandlung, Entsorgung etc. 
ebenfalls zu Lasten des Anlieferers. Die Verpflichtung des Anlieferers zur Rücknahme belasteter Materialien bleibt unberührt. Die An-
lieferer und seine Beauftragten haben bei allen die Anlieferung und die Entladung betreffenden Vorgängen die Anweisungen unseres 
Personals zu befolgen.

Bei der Anlieferung oder Übernahme des Materials muss eine schriftliche Erklärung (VE) des Anlieferers vorliegen. Der Anlieferer und 
der Frachtführer sind für vollständige und richtige Angaben über die Herkunft (Baustelle) des angelieferten Materials verantwort-
lich. Unrichtige Herkunftsangaben verpflichten zum Ersatz sämtlicher uns daraus entstehenden Schäden. Alle nicht zugelassenen 
Materialien und/oder Materialien mit fehlenden Herkunftsnachweisen können wir zurückweisen. Sollten während des Abladeprozes-
ses Verunreinigungen sichtbar werden, wird das bereits abgeladene Material wieder vollständig mittels Radlader aufgeladen und die 
Annahme wird verweigert. Zudem wird dem Anlieferer eine Bearbeitungsgebühr für die anfallende Zeit in Rechnung gestellt. 

Wird nachträglich festgestellt, dass die Einbringung des angelieferten Materials wegen schädlichen Verunreinigungen nicht zulässig 
war, haftet der Anlieferer verschuldensunabhängig und unabhängig davon, inwieweit die Verunreinigung bei der Anlieferung erkenn-
bar war, für sämtliche Schäden, die durch die unzulässige Materialbeschaffenheit verursacht wurden, insbesondere für sämtliche 
Beseitigungs- und Sanierungskosten einschließlich sämtlicher Folgekosten, die sich aus Einwirkungen auf die Bodenverhältnisse 
oder anderer geschützte Umweltgüter ergeben. Der Anlieferer ist verpflichtet, uns insoweit von jeder Inanspruchnahme durch Dritte 
einschließlich behördlicher Inanspruchnahme freizustellen.

Die Benutzung der Entladestelle erfolgt auf eigene Gefahr. Für etwaige Schäden am Entladefahrzeug (Reifenschäden etc.) überneh-
men wir keine Haftung!
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